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1. Wünsche und Bedürfnisse des Kunden 

1.1. Kundenwünsche/Anlass der Beratung 

Unfallschutz gem. Anforderung §27 Waffengesetz (WaffG) zur Erlangung der behördlichen 

Erlaubnis zum Betrieb einer Schießsportstätte. 

 

1.2. Kundenbedarf 

Gem. §27 WaffG ist es für die Erlaubniserteilung durch die Behörde erforderlich, dass eine 

Unfallversicherung vorzuhalten ist, die aus dem Betrieb der Schießstätte resultierende Schädi- 

gungen absichert. Hierbei sind ALLE bei der Organisation des Schießbetriebes mitwirkenden 

Personen zu versichern. Für den Todesfall müssen hierfür mindestens 10.000 EUR und 100.000 

EUR für den Invaliditätsfall bereitstehen. 

 

2. Rat - Begründung 

Um den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen und ferner eine bedarfsgerechte Absicherung 

darzustellen, haben wir zwei Bausteine entwickelt, die Ihren Bedarf abdecken. 

 

Baustein 1 deckt das sog. Brauchtumsschießen (z.B. Preis- u. Königsschießen, Kinderschützen- 
fest etc.) ab. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Unfälle, von denen die versicherten 

Personen während ihres Aufenthaltes im Gefahrenbereich des Schießstands anlässlich des 

Schießens betroffen werden. Eine Beschränkung in der Anzahl der Brauchtumsschießen ist nicht 

gegeben. Es gelten alle bei der Organisation des Schießbetriebes mitwirkenden Personen 

versichert. Darüber hinaus ist die jeweils schießende Person ebenfalls versichert. 

Der Jahresbeitrag für diesen Baustein beträgt 150,00 EUR zzgl. z.Zt. 19% Versicherungssteuer, 

somit brutto 178,50 EUR jährlich. 

 

Baustein 2 deckt das Sportschießen ab. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Unfälle, von 
denen die versicherten Personen während ihres Aufenthaltes auf der Schießbahn anlässlich des 

Schießens betroffen werden. Eine Beschränkung in der Anzahl der Schießveranstaltungen ist 

nicht gegeben. Es gelten alle bei der Organisation des Schießbetriebes mitwirkenden Personen 

versichert, darüber hinaus alle Personen versichert, die sich während des Schießens auf der 

Schießbahn aufhalten. 

Der Jahresbeitrag für diesen Baustein beträgt 45,00 EUR zzgl. z.Zt. 19% Versicherungssteuer 

je Schießbahn, somit brutto 53,55 EUR je Schießbahn. 
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3. Kundenentscheidung 

Der Kunde folgt der Empfehlung des Maklers. 

Der gewünschte Versicherungsumfang (Baustein 1 und/oder 2) wird durch den  

Antrag dokumentiert. 
 

 

4. Marktuntersuchung 

 

Es handelt sich um ein spezielles Konzept, dass in Zusammenarbeit mit der 

Concordia Versicherungsgesellschaft a.G. entwickelt wurde. 

 

 

5. Bemerkungen 

 

Es gelten grundsätzlich die Bedingungen des jeweiligen Anbieters bei Vertragsschluss. 

Versicherungsschutz besteht grundsätzlich erst nach Annahme des Antrages durch den 
Versicherer. 

 

Beachten Sie bitte, dass im Rahmen des §27 WaffG ebenfalls der Nachweis einer Haftpflicht- 

versicherung erforderlich ist. Gerne beraten wir Sie auch zu dieser wichtigen Versicherungs- 

sparte. 

 

 

 

2. Rat – Begründung - Fortsetzung 

 

Für beide Bausteine gelten folgende Versicherungssummen je geschädigter Person: 

10.000,00 EUR für den Todesfall 

100.000,00 EUR für den Invaliditätsfall. 

 
Sofern folgende Voraussetzungen gegeben sind, verdoppelt sich die Invaliditätsleistung: 

- Der Unfall führt zu einem Invaliditätsgrad von mindestens 90% 

- Der Unfall hat sich vor Vollendung des 65. Lebensjahres der vers. Person ereignet. 

Die max. Entschädigungsleistung für Invalidität beträgt somit 200.000,00 EUR. 
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_________________         ______________________________ 
Ort, Datum          Unterschrift Kunde                 

6. Weitere Hinweise 

 

● Mitwirkungspflichten 

  Bitte kommen Sie auf uns zu, soweit sich Änderungen in Ihren Risikoverhältnissen ergeben, 
  Sie zusätzlichen Versicherungsschutz wünschen oder bestehender Versicherungsschutz  

  geändert werden soll. Weiterhin empfehlen wir , die gesetzlichen und vertraglichen 

  Obliegenheiten und Vorschriften zu beachten, um den Versicherungsschutz nicht zu 

  gefährden. 

 

● VertragsinformaPonen- und –bedingungen 

  Die Vertragsinformationen und –bedingungen gem. §7 VVG wurden Ihnen vor Vertrags- 

  abschluss als pdf zum Download zur Verfügung gestellt. Ferner veranlassen wir den  

  Versicherer, Ihnen die Vertragsinformationen und –bedingungen mit dem Versicherungs-  

  schein zukommen zu lassen. 
 

● MaklereinzelauQrag 

  Sie haben uns ausschließlich mit der Vermittlung der oben genannten Versicherungsverträge  

  Beauftragt. Wir sind gerne auch künftig für Sie tätig. Bitte kommen Sie bei Bedarf auf uns zu. 

 


